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2. Ergänzung 

Drucksache  

  
- öffentlich - Datum: 13.07.2020 
 

Fachbereich Soziales und Jugend 

Fachdienst Kindertagesbetreuung 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Jugendhilfeausschuss 19.08.2020 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2020 vorberatend 

Stadtrat 08.09.2020 beschließend 

 
Jugendhilfeplanung im Bereich der "Kindertagesbetreuung" in der Stadt Voerde 
hier: Umsetzung und Mittelverteilung im Rahmen der Flexibilisierung gem. § 48 KiBiz 
 
Beschlussvorschlag: 

Dem in der Anlage zu dieser Drucksache dargestellten „Konzept für die Umsetzung und 
Mittelverteilung im Rahmen der Flexibilisierung gem. § 48 KiBiz im Jugendamtsbezirk Voer-
de“ wird zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt, in Gesprächen mit den Trägern die-
ses Konzept weiter auszufüllen und über die gefundenen Lösungen im JHA zu berichten. 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 

 

Folgejahre 

Erträge 84.583 €

Aufwendungen 105.729 €

einmalig jährlich x

ja nein x

Betrag:
über-/außerplanmäßige 

Mittelbereitstellung erforderlich

29.167 €

36.458 €

Mittel sind in ausreichender 

Höhe veranschlagt

Haushaltsbelastung 7.291 €

erstes Jahr

konsumtive Aufwendungen

Bemerkungen:

21.146 €

Der Flexibilisierungszuschuss beinhaltet eine vorgegebene 

Steigerung für die Kita-Jahre 2021/22 und 2022/23 sowie für 

2023/24 und 2024/25 eine Steigerung nach § 37 KiBiz. Der Betrag 

für die Folgejahre ist für das Jahr 2021 angegeben.

Deckung:

 

 

 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
   

 
 
 
Sachdarstellung: 

Rechtsgrundlage 
Mit Wirkung vom 01.08.2020 ist das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kin-
derbildungsgesetz – KiBiz) – Sechstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetz-
buch in Kraft getreten. Ein Ziel des Gesetzes ist die Stärkung der Wünsche der Eltern, um die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Als wichtigen Schritt, um dieses Ziel zu erreichen, 
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sieht der § 48 KiBiz einen Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten vor. Die darin enthal-
tenen Fördervoraussetzungen sind im angehängten Konzept dargestellt. 
Konkrete Vorgaben für die Mittelverteilung (z.B. Fördersätze oder Berechnungsgrundlagen) gibt es 
nicht. Diese Entscheidung obliegt der jeweiligen Kommune. Der Stadt Voerde werden im Kita-Jahr 
2020/21 70.000 € Fördermittel zur Verfügung gestellt. Der Betrag ist um einen 25 %-igen Eigenan-
teil zu erhöhen. Insgesamt stünden so bis zu 87.500 € zur Verfügung. Nicht verwandte Mittel sind 
zurückzugeben. Für das Kita-Jahr 2021/22 ist eine Steigerung der Fördermittel auf 105.000 € und 
für das Kita-Jahr 2022/23 auf 140.000 €, jeweils ergänzt um einen 25 %-igen Eigenanteil der 
Kommune, festgelegt. 
 
Bedarfslage 
Die Ermittlung des tatsächlichen Bedarfs gestaltet sich schwierig. Zwar werden jedes Jahr in allen 
Kindertageseinrichtungen aktuelle Bedarfe abgefragt, dabei werden jedoch Bedarfe, für die es im 
Stadtgebiet bisher kein Angebot gibt, kaum genannt. Da es zunächst darum geht, einen Einstieg in 
das Thema Flexibilisierung zu finden, können jedoch auch diese wenigen Angaben als Tendenzen 
verwendet werden. Aus den Rückmeldungen der Träger wurden die Angebote zunächst unter Be-
rücksichtigung einer Verteilung auf verschiedene Bezirke geplant. Eine genauere Beschreibung 
der Bedarfslage befindet sich im angehängten Konzept. 
 
Umsetzung 
Als Einstieg in die Erweiterung und Flexibilisierung der Kindertagesbetreuung wird – wie der u.a. 
Tabelle zu entnehmen ist – zunächst eine moderate Erweiterung der Öffnungszeiten in einzelnen 
Kindertageseinrichtungen vorgesehen. Zudem wird zur Unterstützung berufstätiger Eltern eine 
geringere Anzahl an Schließtagen als notwendig erachtet. Im Fokus stehen hier insbesondere die 
Ferienzeiten. Betreuungsbedarfe, die über die dann vorgesehenen Öffnungszeiten hinausgehen 
oder flexibel benötigt werden, sollen zunächst weiterhin über die Kindertagespflege abgedeckt 
werden.  
Wenn die Budgets gemäß der nachfolgenden Tabelle in dem Umfang im Kindergartenjahr 2020/21 
genutzt werden sollten, würde der zur Verfügung stehende Betrag in Höhe von 87.500 € nahezu 
ausgeschöpft. Da sich dieser Betrag zum Kita-Jahr 2021/22 auf 131.250 € erhöht, können dann 
neben der vorgesehenen Dynamisierung trotz nahezu vollständiger Ausschöpfung der Mittel im 
ersten Jahr weitere Angebote eingerichtet bzw. bestehende erweitert werden. Dies wird im Rah-
men der jährlichen Bedarfsplanung im Winter überprüft und in Abstimmung mit der AG 78 ggf. an-
gepasst werden.  
 
Fazit 
Die Stadt Voerde verfolgt das Ziel, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stetig zu verbessern. 
Mit der Verwendung der Mittel wird die Unterstützung von Familien ausgebaut.  
 
Weitere Informationen und Erläuterungen sind dem Konzept in der Anlage zu entnehmen. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) Konzept § 48 Stadt Voerde 
 
 
Sichtvermerk der Ersten Beigeordneten: 
 
 
Sichtvermerk des Beigeordneten: 
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Sichtvermerk des Kämmerers: 
 
 
Weitere Sichtvermerke/Stellungnahmen der Fachbereiche/Fachdienste/Stabsstellen: 
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